
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 5. Sitzung 

des Kulturausschusses 

am Mittwoch, dem 30.11.2016, 

um 17:00 Uhr im Ratssaal 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift 27.04.2016 

 
 3   41 - 16 0918/2016 Ankauf des Hauses „Wette Telder“ Steinstraße 15; 

hier: Eingabe Nr. 31/2016 der Projektgruppe „Wette Telder“ 
 

 4   41 - 16 0919/2016 Erweiterung der kulturellen Nutzung im Schlösschen Borghees;  
hier: Umgestaltung der sich am Schlösschen Borghees befindlichen  
        Scheune zur multifunktionalen Nutzung bzw. zur Errichtung einer  
        festinstallierten Marionettentheaterbühne 
 

 5   41 - 16 0920/2016 Einführung eines Buchsicherungs- und Selbstverbuchungssystems in 
RFID-Technik für die Stadtbücherei Emmerich am Rhein 
 

 6   41 - 16 0921/2016 Prüfung der Jahresrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Kultur – Künste- Kontakte Emmerich am Rhein zum 31.12.2016 
hier: Ernennung des Prüfers gem. § 5 Abs. 5 EigVO 
 

 7   41 - 16 0922/2016 Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – 
Künste – Kontakte Emmerich am Rhein vom 01.01.2017 – 31.12.2017 
 

 8     Mitteilungen und Anfragen 
 

 9     Einwohnerfragestunde 
 

 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 14. November 2016 
 
 
 
Irmgard Kulka 
Vorsitzende 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
41 - 16 

0918/2016 07.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Ankauf des Hauses „Wette Telder„ Steinstraße 15; 
hier: Eingabe Nr. 31/2016 der Projektgruppe „Wette Telder“ 
 
 
Beratungsfolge 

Kulturausschuss 30.11.2016 

Rat 13.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Der Kulturausschuss benennt Mitglieder, die auf der Grundlage der Eingabe der 
Projektgruppe „Wette Telder“, einen Arbeitsgruppe bilden, um ein aussagekräftiges 
Gesamtkonzept zur Nutzung  des Gebäudes Wette Telder zu erstellen. 
 

2. Der  Kulturausschuss  beschließt die Verwaltung zu beauftragen, über das 
zuständige Fachamt einen Architekten zu ermächtigen, der unter Einbindung der 
unteren Denkmalbehörde und des Landeskonservators sowie auf der Basis eines zu 
erstellenden Nutzungskonzeptes, eine Kostenermittlung durchführt.  
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Sachdarstellung : 

 
Es steht außer Frage, dass das Gebäude „Wette Telder“ auf der Steinstraße 15 ein bau-
kulturelles Erbe der Stadt Emmerich am Rhein ist, das unter allen Umständen erhalten 
werden sollte.  
 
Bevor jedoch die Beschlussfassung über den Erwerb dieses historischen Gebäudes durch 
die Stadt Emmerich am Rhein gefasst wird, ist aus Gründen der Planungs- und 
Kostensicherheit die Erstellung eines baurechtlichen Gutachtens erforderlich. Dieses sollte 
auf der Grundlage einer späteren Nutzung des Gebäudes erfolgen. Nicht jede Art der 
Nutzung ist u.A.. aus statischer Sicht für das Gebäude geeignet.  
 
Eine durch den Kulturausschuss zu benennende Arbeitsgruppe sollte daher kurzfristig ein 
aussagekräftiges Nutzungskonzept, dass auf der Grundlage des erarbeiteten Konzeptes der 
Projektgruppe basiert, weiter erarbeiten und dem Rat zur Entscheidung vorlegen.  
 
Nach Vorlage dieses Nutzungskonzeptes ist ein Architekt zu beauftragen, der unter 
Einbindung der unteren Denkmalbehörde und des Landeskonservators eine 
Kostenermittlung für die spätere Nutzung des Gebäudes durchführt. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Leitbild : 
 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5 
 
 
 
Michael Rozendaal 
Betriebsleiter 
 
 
Anlage/n: 
41 - 16 0918 2016 A 1 Eingabe Nr. 31 2016 der Projektgruppe Wette Telder 



Ö  3
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
41 - 16 

0919/2016 07.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Erweiterung der kulturellen Nutzung im Schlösschen Borghees;  
hier: Umgestaltung der sich am Schlösschen Borghees befindlichen Scheune zur  
        multifunktionalen Nutzung bzw. zur Errichtung einer festinstallierten  
        Marionettentheaterbühne 
 
 
Beratungsfolge 

Kulturausschuss 30.11.2016 

Rat 13.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt: 
 

1. Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein stimmt einer Erweiterung der kulturellen 
Nutzung unter Einbeziehung des Stallgebäudes rund um das Schlösschen Borghees 
zu. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Machbarkeit der Umnutzung des Stallgebäudes 
bauplanungsrechtlich zu prüfen und ggf. unter Beteiligung der entsprechenden 
Fachausschüsse die erforderlichen Änderungen des Flächennutzungsplanes bzw. 
einer Nutzungsänderung durchzuführen. 
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Sachdarstellung : 

 
Auf die bewegende Geschichte des Schlösschen Borghees, dass sich seit den 1970-iger 
Jahren im Eigentum der Stadt Emmerich am Rhein befindet, muss hier nicht näher 
eingegangen werden. 
 
Das Schlösschen Borghees gehört ohne Zweifel zu einem der wichtigsten und über die 
Stadtgrenzen hinaus bekanntesten Herrenhäuser unserer Region. Seit Jahren wird das 
denkmalgeschützte Haus für kulturelle Zwecke genutzt und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
 
In den vergangenen Jahren wurde es aus Mitteln der Stadt Emmerich am Rhein umfangreich 
renoviert und modernisiert. Die herrschaftlichen Räume des Hauses sind gepflegt und Licht 
durchflutet. Nachdem ein Fluchtweg in Form einer Außentreppe errichtet wurde, wird die 
ehemalige Dachgeschosswohnung  u.a. für Seminare und Kurse der Volkshochschule Kleve 
genutzt.  
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur – Künste – Kontakte veranstaltet  regelmäßige 
Ausstellungen mit Künstlern unserer Region, sowie monatlich stattfindende  klassische 
Konzerte. Weiterhin werden die Räumlichkeiten u.a. für Lesungen, zur musikalischen 
Früherziehung und nach der Renovierung auch  für Veranstaltungen der örtlichen Wirtschaft 
zur Verfügung gestellt.  
 
Ein weiterer Anziehungspunkt ist der durch LIONS durchgeführte Weihnachtsmarkt, der 
Besucher aus Nah und Fern anzieht.  
 
Für das TIK (Theater–Innovation–Kreativität) ist seit 2008 das Schlösschen Borghees eine 
Begegnungsstätte der besonderen Art geworden. Sie bereichern mit ihren kreativen 
Veranstaltungsideen die Emmericher Kulturlandschaft.  
 
Hier existieren folgende Angebote für Theatergruppen  
 

- Schauspiel für junge Leute 10 - 14  Jahre 
(dieses Projekt wird vom Landesprogramm "Kulturrucksack gefördert.) 

- Schauspiel für junge Leute ab 14 Jahren 
- Inklusive Theatergruppe  

Die Laienschauspielergruppe „Fanta 10“ - bestehend aus behinderten und 
nichtbehinderten Schauspielern  

 
2003 entschlossen sich Sandra Heinzel und Judith Hoymann das Figurentheater 
professionell nach vorne zu bringen, mit dem Ziel eine feste Puppenspielbühne zu 
installieren. Daraufhin gründeten sie das TIK  und bereichern seit dieser Zeit den kulturellen 
und künstlerischen Anspruch des Kinder- und Jugendprogrammes der Stadt Emmerich am 
Rhein.  
 
Wichtiger Bestandteil des TiK Figuren-/ Marionetten-Theaters ist die theaterpädagogische 
Arbeit, die mit Schulen und Kindergärten in vielfältiger Form praktiziert werden. 
 
Es entstand das grenzüberschreitende Projekt Grenztheater/op`t randje für deutsche und 
niederländische Kinder und Jugendliche. Von diesem Zeitpunkt an, spielt im Konzept des 
TIK Theaters, die grenzüberschreitende Arbeit eine große Rolle.  
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Nun ist die Idee entstanden, die direkt neben dem Schlösschen Borghees liegenden 
Scheune in einen multifunktionalen Raum mit einer festinstallierten Marionettenbühne 
umzuwandeln. Eine derartige feste Marionettenbühne unterstreicht die kulturelle Vielfalt für 
das Schlösschen Borghees und ist einzigartig in unserer Region. Des Weiteren könnten in 
diesem neu geschaffenen Raum Veranstaltungen durchgeführt werden, die auch von 
behinderten Menschen, die u.a. auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zugänglich sind. 
 
Der Scheunenbereich steht nicht, wie das Schlösschen selbst, unter Denkmalschutz. Jedoch 
ist auch hier eine Beteiligung der unteren Denkmalbehörde von Nöten, die nach 
Vorgesprächen keine Bedenken gegen die Umgestaltung der Scheune erheben würde.  
 
Die Kosten für die umfangreichen Baumaßnahmen gehen nicht zu Lasten der Stadt 
Emmerich am Rhein. Hier hat ein privater Investor eine Bereitschaft erklärt, die entstehenden 
Kosten zu übernehmen und das Marionettentheater zu betreiben, soweit aus städtischer 
Sicht alle bauplanungsrechtlich erforderlichen Genehmigungen vorliegen. 
 
Entsprechende Verträge werden nach Vorlage eines positiven Ratsbeschlusses mit den 
entsprechend zuständigen Fachbereichen erarbeitet.  
 
Als Anlage sind vier Bauzeichnungen beigefügt, aus der ersichtlich ist, wie dieser neu zu 
gestaltende Bereich aussehen könnte.  
 
Aus dem gegründeten Arbeitskreis hat sich im Jahre 2015 der Förderverein „Schlösschen 
Borghees“ entwickelt. Dieser hat sich zur Aufgabe gestellt, das historische Gebäude zu 
erhalten und über die Grenzen hinaus bekannter zu machen. Es ist angestrebt, ein 
euregionales Kulturhaus zu schaffen.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5 
 
 
 
Michael Rozendaal 
Betriebsleiter 
 
 
Anlage/n: 
41 - 16 0919 2016 A 1 Plan 
41 - 16 0919 2016 A 2 Plan 
41 - 16 0919 2016 A 3 und 4 Pläne 



Ö  4



Ö  4



Ö  4
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
41 - 16 

0920/2016 07.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Einführung eines Buchsicherungs- und Selbstverbuchungssystems in RFID-Technik für die 
Stadtbücherei Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Kulturausschuss 30.11.2016 

Rat 13.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt: 

1. Ein Buchsicherungs- und Selbstverbuchungssystem in RFID-Technik für die 
Stadtbücherei wird eingeführt und die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.  

2. Die Folgekosten in Höhe von 6 v.H. der Anschaffungskosten werden jährlich 
zusätzlich bereitgestellt. 
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Sachdarstellung : 

 
Die Bibliothekslandschaft unterliegt einem starken Wandel. Die Einrichtung Bibliothek 
wandelt sich von einem Ausleihbetrieb hin zu einem Lernort und einem Ort der Begegnung. 
Der derzeitige Wandel in der Medienwelt bringt zusätzlich großen Veränderungsbedarf in der 
Bibliotheksarbeit mit sich. Noch nie wurde Wissen weltweit so schnell verbreitet wie heute, 
ändern sich Informationsträger so rasant. Für einen mündigen Umgang mit Informationen 
und die Beurteilung der Wertigkeit bedarf es einer Institution und eines kompetenten 
Wegweisers zum Auffinden der „richtigen“ Information. Bibliotheken sind hochfrequentierte 
kommunale Einrichtungen, die zukünftig immer stärker zu einem wichtigen Partner und einer 
Anlaufstelle in der Stadt an sich und besonders in der Bildungslandschaft werden müssen. 
RFID (Radio Frequency Identification, deutsch Radiofrequenz-Identifikation) „bezeichnet 
Verfahren zur automatischen Identifizierung von Objekten über Funk. Der Einsatz von RFID-
Systemen eignet sich grundsätzlich überall dort, wo automatisch gekennzeichnet, erkannt, 
registriert, gelagert, überwacht oder transportiert werden muss“ (Bundesamt für Sicherheit in 
der Information 2004).  
 
Die Selbstverbuchung mittels RFID-Technik ist mittlerweile international  und auch 
deutschlandweit zu einem Standard für Bibliotheken geworden. Zahlreiche Bibliotheken 
vergleichbarerer Größe, aber deutlich geringeren Ausleihen verwenden bereits RFID.  
Die RFID Technik nutzt ein Verfahren zur Energie- und Datenübertragung mit Hilfe von 
Radio-Wellen. Dafür werden sogenannte Transponder in die Medien implementiert.  Das in  
Bibliotheken verwendete RFID-Etikett ist ein passiver Transponder. Aufgrund seiner 
Antikollisionsfunktion kann ein RFID-Lesegerät mehrere Transponder gleichzeitig erfassen 
und unabhängig voneinander ansprechen. Es können Daten aus dem jeweiligen Chip 
ausgelesen und geschrieben werden. Die Datenübertragung kann aus geringer Distanz und 
ohne direkte Sichtverbindung zwischen Transponder und Lesegerät erfolgen.  
Die Selbstverbuchung hin zu einer echten Selbstbedienung bietet für die Stadtbücherei 
Emmerich am Rhein folgende Vorteile:   
 

1. Gewährleistung und Verbesserung des Kundenservices:  durch die Einführung der     
Automatisierung können u.a. die Samstagöffnung, die durchgehende Öffnung der 
Bibliothek während der Ferien- und Urlaubszeiten,  die Aufrechterhaltung von 
Services wie Information und Fernleihe garantiert werden. Die Einführung moderner, 
zeitgemäßer Technik trägt damit mindestens zu einer Aufrechterhaltung der Qualität 
der Stadtbibliothek, evtl. sogar zu deren  Verbesserung (keine Fehlbuchungen und 
Fehlzahlungen mehr möglich) bei. Nach der Einführung und Etablierung  kann der 
Focus verstärkt wieder auf die eigentlichen bibliothekarischen Aufgaben wie Sprach- 
und Leseförderung, Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz, Beratung, 
usw. gelegt  werden. Mit der Einführung der Selbstverbuchung können evtl. 
zusätzliche freiwerdende Personalressourcen in einer Steigerung der Angebots- und 
Beratungsqualität eingesetzt werden. Die Kundenzufriedenheit steigt. 

2. Automatisierung von Prozessen: Mittels Transponderausstattung können 
Arbeitsprozesse beschleunigt werden, Stapelverbuchung ist möglich. Daraus ergibt 
sich ein beschleunigter Medienfluss, was zu einer Erhöhung des Medienumsatzes 
führt.  

3. Auslagern von Prozessen an den Kunden: Durch den Selfservice reduzieren sich 
Wartezeiten. Auch die Anonymität bei der Verbuchung ist gewährleistet. 

4. moderne Mediensicherung, zeitgemäßer Schutz vor Diebstahl. Am  Ein-bzw. 
Ausgang befinden sich Gates, die automatisiert die korrekte Entleihe kontrollieren. 

5. Physische Entlastung der Mitarbeiter: Belastung von Handgelenken, Fingern und 
Nackenmuskulatur werden verringert. Deutliche Verringerung von Routinearbeiten.  
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Inhaltliche und zeitliche Prozessstrukturierung  
In den Prozess wurde ebenfalls das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport eingebunden. Die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken ist bereit, die Stadtbücherei 
Emmerich am Rhein eng inhaltlich zu begleiten. Für 2017/2018  bietet das Land NRW ein 
umfassendes Förderprogramm, mit dem Ziel die grundlegenden Rahmenbedingungen für die 
Aufgabenerfüllung Öffentlicher Bibliotheken zu verbessern. Ein entsprechender Förderantrag 
für die Einführung der Selbstverbuchung und der inhaltlichen Begleitung (u.a. 
Fortbildungsreihe für das Personal) wird Ende 2016 für 2017/2018 gestellt werden.  
Die für die Einführung der Selbstverbuchung erforderlichen Ansätze sollen in den Haushalten 
der Jahre 2017/2018 eingestellt werden. Die genannten Beträge für die Jahre 2017/2018 
entsprechen jeweils den Gesamtbeträgen, wovon 40% als Eigenanteil der Stadt Emmerich 
am Rhein zu leisten sind. 
Für die Einführung der Selbstverbuchung ist es nicht allein erforderlich die entsprechenden 
technischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Vielmehr beginnt mit der RFID-Einführung  
eine Erneuerung  des Selbstverständnisses der Bibliothek. Die Mitarbeiter der Bibliothek 
werden in den Prozess eingebunden und  gezielt fortgebildet.  
 
Im Jahr 2016 können folgende interne  Maßnahmen geplant und umgesetzt worden:  

1. Durchführung einer kleineren Revision des Bestandes entsprechend  der 
strategischen Ausrichtung der Bibliothek (Hauptaufgaben und 
Schwerpunktzielgruppen) zur Vorbereitung der Konvertierung. 

2. Angebotseinholung 
3. Beantragung des Projektes über zwei Jahre beim Land NRW. 

 
Im Jahr 2017 sind folgende Maßnahmen geplant:  

1. Ausschreibung des Projektes  
2. Konvertierung der Medien.  
3.  

Im Jahr 2018 erfolgen folgende weitere Maßnahmen:  
1. Anschaffung der technischen RFID-Geräte incl. Gates zur Sicherung. 
2. Umbau der Theke. 
3. Schulungsreihe für Mitarbeiterinnen der Bibliothek. 
 

Ende des Jahres 2018 soll die Selbstverbuchung für Kunden voll funktionstüchtig zur 
Verfügung stehen. Begleitend dazu sind für 2018 Einführungswochen für die Kunden und 
evtl. zusätzliche Rahmenveranstaltungen vorgesehen.  
 
Folgekosten: 
Wartungsverträge für alle RFID-Geräte: 
jährliche Kosten in Höhe von ca. 6 % der jeweiligen Auftragssumme sind als Folgekosten zu 
erwarten und im Haushalt entsprechend einzuplanen. (rd. € 4.500,00) 
 
Sowohl der Ansatz für Fortbildungen und für die Konvertierung sollen in dem Antrag an das 
Land Berücksichtigung finden. Im Bereich der Investitionen sind Mittel in Höhe von  ca. € 
2.500  im Jahr 2017 und ca. € 50.000 im Jahr 2018, an Investitionen zu berücksichtigen. Der 
Eigenanteil der Stadt Emmerich am Rhein in Höhe von 40 Prozent der Investitionen beträgt 
2017 ca. € 1.000 und 2018 ca. € 20.000. 
Weitere Kosten (außerhalb der Investitionskosten)  in Höhe von  ca. € 17.000 in 2017 und 
ca. € 6.000 im Jahr 2018.  Der Eigenanteil der Stadt Emmerich am Rhein in Höhe von 40 
Prozent beträgt hier 2017 ca. € 6.800 und 2018 ca. € 2.400. 
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Kostenaufstellung (Stand August 2016):  
2017 
Medienkonvertierung  inkl. Chips   ca.  € 17.000 
PC-Arbeitsplätze für Implementierung/Theke   ca.  €   2.500 
 
2018:     
Thekenumbau                                                             ca.  €  5.000 
Demontage   alte Anlage                                            ca.  €  1.000 
Hard- und Software                 ca.  € 50.000    
  
Fortbildungskosten                      ca.  €   2.000   
    
Der städt. Eigenanteil in den Jahren 2017 und 2018 beträgt ca. € 30.000.   
Ab 2019 entstehen Kosten für die Wartung RFID-Technik in Höhe von jährlich  ca. € 4.500, 
die nicht aus Landesmittel förderfähig sind. 
 
Anmerkung: 
Die derzeit vorhandene Buchsicherungsanlage ist über 25 Jahre alt und sehr 
reparaturanfällig geworden. In den letzten Jahren sind hier allein Kosten in Höhe von rd. € 
5.000,-- entstanden. Ersatzteile sind kaum noch lieferbar. Eine Neuanschaffung beträgt ca. € 
25.000,--, die vom Land nicht gefördert werden würde. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat finanz- und haushaltsrechtlichen Auswirkungen in den Jahren 2016 und 
2017 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5 
 
 
 
Michael Rozendaal 
Betriebsleiter 
 
Anlage/n: 
41 - 16 0920 2016 A 1 



Ö  5
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
41 - 16 

0921/2016 07.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Prüfung der Jahresrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste- 
Kontakte Emmerich am Rhein zum 31.12.2016 
hier: Ernennung des Prüfers gem. § 5 Abs. 5 EigVO 
 
 
Beratungsfolge 

Kulturausschuss 30.11.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Kulturausschuss beschließt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungs-
gesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH Bielefeld, für die Prüfung der Jahresrechnung 
2016 zu benennen.  
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
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Sachdarstellung : 

 
 
Damit die Prüfung der Jahresrechnung 2016 zeitnah erfolgen kann, ist schon jetzt eine 
Beschlussfassung erforderlich. Nach erfolgter Beschlussfassung und Zustimmung der GPA 
NWR kann der Auftrag erteilt werden. 
 
Die im Beschlussvorschlag empfohlene Gesellschaft ist renommiert.  Sie prüft den 
Jahresabschluss bereits seit 2011. 
 
Die Prüfungsgesellschaft wechselt mit der Jahresrechnung 2017. 
 
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan vorgesehen. 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5 
 
 

 
Michael Rozendaal 
Betriebsleiter 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
41 - 16 

0922/2016 07.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste – Kontakte Emmerich am Rhein vom 
01.01.2017 – 31.12.2017 
 
 
Beratungsfolge 

Kulturausschuss 30.11.2016 

Rat 13.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der  Rat der Stadt Emmerich am  Rhein beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes Kultur – Künste – Kontakte Emmerich am Rhein. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
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Sachdarstellung : 

 
Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste – Kontakte 
Emmerich am Rhein wird für das Jahr 2017 ausgeglichen dargestellt. 
 
Eine ausgeglichene Darstellung des Wirtschaftsplanes 2017 konnte nur erfolgen, da von 
Seiten der Rudolf W. Stahr Sozial- und Kulturstiftung signalisiert wurde, den jährlichen 
Zuschuss um € 15.000,00 zu erhöhen.  
 
Die tariflichen Personalkostensteigerungen der letzten Jahre sowie nicht zuletzt die 
allgemeinen Kostensteigerungen im Veranstaltungsbereich machen den erhöhten 
Zuschussbedarf erforderlich.  
 
An der Qualität der Veranstaltungen mit guten und bekannten Schauspielern darf nicht 
gespart werden, da sonst unser Konzept zur Auslastung unserer eigenen Veranstaltungen 
nicht aufgehen würde.  
 
Der Grundsatz, dass Kultur nicht kalkulierbar ist, sollte bei allen finanziellen Überlegungen 
nicht unberücksichtigt bleiben.   

 
Die allgemeine Kostensteigerung macht auch vor der Stadtbücherei nicht halt. Eine 
Erhöhung der Aufwendungen zur Beschaffung von neuen Medien lässt die finanzielle Lage 
derzeit nicht zu. 

 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan vorgesehen. 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5. 
 
 
 
 
Michael Rozendaal 
Betriebsleiter  
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1. Erläuterungen 

 
Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste – 
Kontakte Emmerich am Rhein wird in die Bereiche Theater / allgemeine Kultur und  
Stadtbücherei unterteilt.  
 
Eine ausgeglichene Darstellung des Wirtschaftsplanes 2017 konnte nur erfolgen, da 
von Seiten der Rudolf W. Stahr Sozial- und Kulturstiftung signalisiert wurde, den 
jährlichen Zuschuss um € 15.000,00 zu erhöhen.  
 
Die tariflichen Personalkostensteigerungen der letzten Jahre sowie nicht zuletzt die 
allgemeinen Kostensteigerungen im Veranstaltungsbereich machen den erhöhten 
Zuschussbedarf erforderlich.  
 
An der Qualität der Veranstaltungen mit guten und bekannten Schauspielern darf nicht 
gespart werden, da sonst unser Konzept zur Auslastung unserer eigenen 
Veranstaltungen nicht aufgehen würde.  
 
Der Grundsatz, dass Kultur nicht kalkulierbar ist, sollte bei allen finanziellen 
Überlegungen nicht unberücksichtigt bleiben.   
 
Die allgemeine Kostensteigerung macht auch vor der Stadtbücherei nicht halt. Eine 
Erhöhung der Aufwendungen zur Beschaffung von neuen Medien lässt die finanzielle 
Lage derzeit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu. 
 
 

 
Erfolgplan 

 
• Die Umsatzerlöse (4.1) beinhalten Abonnentengebühren, Eintrittskarten, 

Garderobengebühren, Studienreisen, Büchereientgelte und Mahngebühren. 
Weiterhin Umsatzerlöse für Veranstaltungen im Schlösschen Borghees.  
 

• Die sonstigen Erträge (4.2) beinhalten u.a. den Betriebskostenzuschuss der 
Stadt Emmerich am Rhein sowie den Zuschuss der Rudolf W. Stahr Sozial- 
und Kulturstiftung. Ein bezuschusstes Projekt in der Stadtbücherei durch das 
Land NRW ist für das Jahr 2017 nicht eingerechnet worden. 
Sollte der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 13.12.2016 

die Einführung eines Buchsicherungs- und Selbstverbuchungssystems 
beschließen, ist der Wirtschaftsplan zu korrigieren.  

 
• Die Erhöhung des Personalaufwandes (4.4) leibt gegenüber des Ansatzes 2016 

weitgehend gleich, wobei die Mehrkosten für den Ersatz des Hausmeisters für 
das Theater herausgerechnet wurden. 

 
• Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (4.6) beinhalten Mietkosten für 

Kulturgebäude, Gebühren, Beiträge, EDV-Kosten, Versicherungen, Zuschüsse 
an den Geschichtsverein, Stadtverband für Musik, Kosten der VHS sowie die 
Kosten für die Städtepartnerschaften. 
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Detaillierte Aufschlüsselungen können den Seiten 8 – 11 des Wirtschaftsplanes 
entnommen werden.  
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